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Die deutschsprachige Version der VSA-Richtlinie «Regen-
wasserentsorgung» wurde im November 2002 publiziert. 
Die französische und die italienische Version folgten in den 
Jahren 2003 und 2004. 
Mit dem «Update 2004» wurde auf erste Hinweise von Nut-
zern betreffend Problemstellungen, welche offensichtlich 
einer zusätzlichen Interpretation oder Erklärung bedürfen, 
reagiert. 
Das vorliegende «Update 2008» dient der Präzisierung und 
Klärung insbesondere der folgenden zwei Problemkreise:

• 	 Schnittstelle zur neuen VSA-Richtlinie «Abwassereinlei-
tungen in Gewässer bei Regenwetter (STORM)», 2008: 
Das Vorgehen nach der neuen, immissionsorientierten 
STORM-Richtlinie führt bei den Anforderungen für die 
Einleitung von Regenwasser aus Trennsystemen teilweise 
zu anderen Ergebnissen als die Prüfung gemäss der emis-
sionsorientierten Richtlinie Regenwasserentsorgung. Das 
vorliegende Update 2008 zeigt auf, in welchen Fällen die 
Anforderungen nach STORM-Richtlinie und in welchen 
Fällen nach der Regenwasserentsorgungs-Richtlinie zu 
bestimmen sind.

• 	 Bodenaufbau in Versickerungsanlagen: Der in der Regen-
wasserentsorgungs-Richtlinie empfohlene, zweischichti-
ge Bodenaufbau führt in der Praxis immer wieder zu Dis-
kussionen über dessen Notwendigkeit und Machbarkeit. 
Die Kommission hält grundsätzlich an dieser Empfehlung 
fest. Gestützt auf neue Forschungsergebnisse schlägt sie 
jedoch eine Änderung der Grundanforderung betreffend 
Tongehalt vor (Tabelle 3.4). Hinweise zur Pflanzendecke in 
Versickerungsanlagen, bzw. zu geeigneten Standardmi-
schungen zur Ansaat, runden diesen Teil ab.

Der Inhalt des Update 2004 ist im vorliegenden Update als 
Anhang integriert, um die Handhabung der Updates mög-
lichst einfach zu halten. Das alte Exemplar kann entsorgt 
werden.
Die Kommission beabsichtigt, nach Bedarf weitere «Up-
dates» zu publizieren. BAFU und VSA haben beschlossen, 
sowohl die VSA-Richtlinie «Regenwasserentsorgung» als 
auch die BAFU-Wegleitung «Gewässerschutz bei der Entwäs
serung von Verkehrswegen» mittelfristig mit der STORM-
Richtlinie zusammenzuführen.
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1	 Abwassereinleitungen aus Trennsystemen
	 in Oberflächengewässer;
	 Abstimmung mit der VSA-Richtlinie 

«Abwassereinleitungen in Gewässer bei 
Regenwetter (STORM)», 2008 

Problematik
Die im Jahr 2008 publizierte neue VSA-Richtlinie «Abwasse-
reinleitungen in Gewässer bei Regenwetter (STORM)» ba-
siert auf einem immissionsorientierten Ansatz für die Beur-
teilung der Einleitungsanforderungen von Regenwasser-
abflüssen in Oberflächengewässer. D. h. die Erfordernis von 
Retentions- oder Behandlungsmassnahmen vor der Einlei-
tung richtet sich schwergewichtig nach den voraussichtli-
chen Auswirkungen im betroffenen Gewässer. 
Das Vorgehen gemäss Richtlinie Regenwasserentsorgung 
stützt sich auf ein stark vereinfachtes, emissionsorientiertes 
Klassierungssystem; die Anforderungen werden in erster   
Linie abhängig von der Menge und Qualität des eingeleite-
ten Abwassers definiert. Der Ansatz liefert entsprechend 
schnelle, aber wenig differenzierte Ergebnisse. Diese liegen 
aus ökologischer Sicht in der Regel auf der «sicheren» Seite, 
führen unter Umständen jedoch zu unwirtschaftlichen oder 
unverhältnismässigen Lösungen. 
Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen können in Ein-
zelfällen zu signifikanten Unterschieden in den daraus ab-
geleiteten Anforderungen für die Einleitung führen; dies 
insbesondere im Bezug auf Retention oder Behandlung. Es 
muss deshalb festgelegt werden, für welche Fälle welcher 
Modellansatz massgebend ist.

Erwägungen
Die Anwendung der differenzierten, immissionsorienten 
Gewässerbetrachung nach STORM-Richtlinie bedingt den 
Einsatz von entsprechenden, geeigneten Berechnungspro-
grammen, umfangreiche Grundlagedaten und eine hohe 
Fachkompetenz der Projektbearbeitenden. Der Lösungsan-
satz ist hervorragend geeignet, auch die Wirtschaftlichkeit 
und Verhältnismässigkeit von Massnahmen (oder eines Va-
riantenfächers möglicher Massnahmen) zu überprüfen. Bei-
spiel: Möglicherweise kann nach einer differenzierten Be-

trachtung des Gewässers bei einer Einleitung auf eine auf-
wändige Retentionsmassnahme, die nach Regenwasserent-
sorgungs-Richtlinie erforderlich wäre, verzichtet werden. 
Oder statt einer Retentionsmassnahme erweist sich ein Ge-
wässerausbau als wirtschaftlichere und ökologisch wertvol-
lere Variante.
Allerdings kann die rein immissionsorientierte Betrachtung 
zu ökologisch unerwünschten und wenig nachhaltigen Lö-
sungsansätzen führen. So kann es durchaus sein, dass die 
Einleitung von hoch belastetem Strassenabwasser in einen 
grösseren Fluss ohne Behandlung zulässig wäre. Dies führt 
jedoch zu einem langfristig fatalen «Auffülldenken», d.h. 
die Umwelt darf so lange zusätzlich mit Schadstoffen belas-
tet werden, bis die massgebenden Grenzwerte überschrit-
ten werden. In dieser Beziehung trägt der emissionsorien-
tierte Ansatz der Regenwasserentsorgungs-Richtlinie dem 
Vorsorgeprinzip besser Rechnung.
Diese Erwägungen führten zu folgender Abgrenzung der 
Anwendungsbereiche der beiden Richtlinien in der revidier-
ten Tabelle 3.8 der Richtlinie Regenwasserentsorgung.
Zum besseren Verständnis werden die entsprechenden Texte 
aus der STORM-Richtlinie hier wiedergegeben (kursive Schrift; 
die Fussnoten sind zusätzlich eingefügt):

2.3.1 Mindestanforderungen
              für die stoffliche Belastung
Massgebend für die Beurteilung von Einleitungen aus 
Mischwasserentlastungen sind die Erkenntnisse aus dem 
Zustandsbericht Gewässer des GEP und regionale Anforde-
rungen aus Verbands-GEP oder REP.
Für die Beurteilung von Einleitungen von Strassenabwasser  1 

aus Trennsystemen ist der Verschmutzungsgrad des Abwas-
sers massgebend. Für die zwingende Behandlung der Ab-
wässer – im Sinne eines vorsorglichen Schutzes der Gewäs-
ser vor dem Eintrag von nicht abbaubaren Stoffen – sind die 
Vollzugshilfen [6] 2  und [11] 3 anzuwenden4. Die Zulässig-
keit der restlichen Einleitungen von Strassenabwasser 5 ist 
anhand der STORM-Richtlinie zu beurteilen. Die Vollzugshil-
fen [6] und [11] werden nach Erscheinen der STORM-Richtli-
nie entsprechend angepasst.

«Update 2008»
   zur VSA-Richtlinie Regenwasserentsorgung

Update 2008

1 	 Im vorliegenden Zusammenhang generell: Regenwasser
2 	 VSA-Richtlinie Regenwasserentsorgung, 2002
3 	 BAFU (BUWAL) Wegleitung «Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen, 2002»
4 	 Abwässer der Belastungsklasse «hoch» müssen somit vor der Einleitung in ein oberirdisches Gewässer zwingend behandelt werden. Dasselbe 

gilt für Abwasser der Belastungsklasse «mittel», wenn sich der Vorfluter im Gewässerschutzbereich AO eines stehenden Gewässers, oder eines 
Fliessgewässers mit VG, VG, Max < 1 befindet. In diesen Fällen ist somit die Richtlinie Regenwasserentsorgung massgebend. Entspricht Mindestan-
forderungen gemäss Kap.2.3.1 der STORM-RL.

5 	 Belastungsklasse «gering», sowie Belastungsklasse «mittel» im Gewässerschutzbereich AO (sofern VG, VG, Max >1) und in den übrigen Bereichen üB.



Einleitung zulässig ohne Behandlung oder Retention; vorbehalten bleiben Massnahmen zur 
Sanierung verunreinigter Gewässer (Art. 47 GSchV).

Einleitung zulässig mit Retention (s. Kap. 8). Es ist ein Einleitverhältnis VG > 1 anzustreben. 
Vorbehalten bleiben Massnahmen zur Sanierung verunreinigter Gewässer nach Art. 47 GSchV.
	
Einleitung zulässig mit vorgeschalteten Behandlungsmassnahmen (s. Kap. 4.7, 4.8, 5.2.3).

Einleitung zulässig mit Retention (s. Kap. 8) und vorgeschalteten Behandlungsmassnahmen 
(s. Kap. 4.7, 4.8, 5.2.3).

STORM-Richtlinie massgebend
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	Einleitung in oberirdische Gewässer		

	Gewässerspezifisches 	 Gewässerschutzbereich	 Belastungsklasse des Regenwassers 
	Einleitverhältnis VG bzw. VG,Max 	 (gemäss Anhang 4	 (gemäss Tabellen 3.1 und 3.2)
	ohne allfällige Retentions-	 GSchV)
	massnahmen (gemäss Tab. 3.7)		
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1 Für die Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen AO bestehen noch keine einheitlichen, allgemein verbindlichen Grundsätze. 

Tabelle 3.8
Zulässigkeit der Einleitung von Regenwasser in Oberflächengewässer

zulässig

mit Retention

mit Behandlung

mit Retention +
Behandlung 

  *

Anpassung Tabelle 3.8 der Richtlinie Regenwasserentsorgung zum Anwendungsbereich

			   gering	 mittel	 hoch

VG , VG, Max > 1	 übrige Bereiche üB	 zulässig	 zulässig	 mit Behandlung

		  Bereich AO 1	 zulässig	 zulässig	 mit Behandlung

0.1 ≤ VG , VG, Max ≤ 1	 übrige Bereiche üB	 zulässig	 zulässig	 mit Behandlung

		  Bereich AO 1	 zulässig	 mit Behandlung	 mit Behandlung

 VG , VG, Max < 0.1	 übrige Bereiche üB	 mit Retention	 mit Retention	 mit Retention +	
					     Behandlung

		  Bereich AO 1	 mit Retention	 mit Retention +	 mit Retention + 
				    Behandlung	 Behandlung

nicht definiert	 übrige Bereiche üB	 zulässig	 zulässig	 mit Behandlung

		  Bereich AO 1	 zulässig	 mit Behandlung	 mit Behandlung

Update 2008
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2.3.2 Mindestanforderungen im Bezug
              auf die hydraulische Belastung
Für neue Einleitstellen: Untersuchungen zur Reduktion der 
hydraulischen Belastung von Fliessgewässern sind zwin-
gend erforderlich, falls die eingeleitete Wassermenge mehr 
als zehnmal grösser ist als der Niedrigwasserabfluss 
(V=Q347/QE<0.1). Beträgt der Spitzenzufluss QE>50 l/s (mit 
Jährlichkeit z=1), muss die hydraulische Belastung im Rah-
men einer Gesamtbetrachtung über den relevanten Gewäs-
serabschnitt beurteilt werden. Das Vorgehen zur Bestim-
mung der am besten geeigneten Massnahmen richtet sich 
nach der STORM-Richtlinie. Es sind sowohl Massnahmen im 
Gewässer (wie z.B. Gerinneaufweitungen) als auch konven-
tionelle Retentionsmassnahmen zu untersuchen.
Für bestehende Einleitstellen: Weitergehende Untersuchun-
gen gemäss STORM-Richtlinie sind erforderlich, falls im Ge-
wässer Handlungsbedarf bezüglich Reduktion der hydrauli-
schen Belastung festgestellt wurde.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die An-
forderungen zur Reduktion der stofflichen Belastung  nach 
dem Vorsorgeprinzip und damit eher emissionsorientiert 
festgelegt werden, während die Anforderungen zur Reduk-
tion der hydraulischen Belastungen in der Regel immissions-
orientiert zu bestimmen sind. 

2	 Bodenaufbau in Versickerungsanlagen: 
Anpassung der Empfehlung

	 betreffend optimaler Tongehalt sowie 
Hinweise zur Bepflanzung 

Problematik
Seit der Publikation der Richtlinie Regenwasserentsorgung 
hat die Empfehlung eines zweischichtigen Bodenaufbaus 
(A- und B-Horizont) immer wieder zu Diskussionen über die 
Sinnhaftigkeit, Machbarkeit und Praxistauglichkeit dieser 
Empfehlung geführt. Auch zeigt sich ein Informationsbe-
dürfnis betreffend der richtigen Art der Begrünung von Ver-
sickerungsanlagen.

Erwägungen
Zunächst ist festzuhalten, dass im Liegenschaftsbereich ein 
einschichtiger Bodenaufbau grundsätzlich als zulässig er-
achtet wird (Tabelle 3.4). Damit wird bereits ein grosser Teil 
der Versickerungsfälle im Siedlungsgebiet abgedeckt. Aller-
dings wird gerade im Liegenschaftsbereich oft sehr unsorg-
fältig mit dem Bodenmaterial umgegangen, was verbreitet 

zu einer nachhaltigen Schädigung der Bodenstruktur, zu ei-
ner nachteiligen Verdichtung und zur Reduktion der Wirk-
samkeit der Bodenschicht als Filterschicht führt.
Die Empfehlung eines zweischichtigen Bodenaufbaus ori-
entiert sich an der Erkenntnis, dass ein natürlich gewachse-
ner Boden im Bezug auf den Schutz des Grundwassers vor 
nachteiligen Folgen der Versickerung einen äusserst wirksa-
men, effizienten und langfristigen Schutz bietet. Natürliche 
Böden weisen in der Regel eine wahrnehmbare Schichtung 
in einen humusreicheren, biologisch sehr aktiven Oberbo-
den (A-Horizont) und einen humusärmeren Unterboden (B-
Horizont) auf. Forschungsergebnisse zeigen, dass der B-Ho-
rizont u.a. einen wirksamen Schutz gegen die Ausbildung 
von hydraulischen Kurzsschlüssen (sogenannten «präferen-
tiellen Fliesswegen», wie Mäusegänge, Wurzelkanäle, Trock
nungsrisse etc.) bietet.
Die Kommission hält daran fest, dass ein sorgfältig einge-
brachter, naturnaher Bodenaufbau in Versickerungsanlagen 
das optimale Barrierensystem darstellt und den besten 
Grundwasserschutz bietet. Sie sieht keinen Grund, von der 
Empfehlung eines grundsätzlich zweischichtigen Bodenauf-
baus abzurücken. Die je nach Landesteil verschiedenen «ty-
pischen» Naturböden können im Einzelfall zu einem unter-
schiedlichen Bodenaufbau führen. Wichtig ist, dass sich die 
Projektverfassenden und die Bewilligungsbehörden über 
die gewässerschutztechnischen Eigenschaften des gewähl-
ten Bodenaufbaus vergewissern.
Hingegen zeigen die bisherigen Erfahrungen beim Einbau 
des Ober- und Unterbodens in Versickerungsanlagen, dass 
Tongehalte über 15–20% bei diesem heiklen Arbeitsgang 
zu kritischen Verdichtungen und in der Folge zu reduzierten 
Infiltrationsraten führen können. Neuere Forschungsarbei-
ten6 zeigen zudem, dass auch Böden mit kleinerem Tonge-
halt eine wirksame Barrierenfunktion entwickeln.
Im Sinne eines Kompromisses zwischen geforderter Adsorp-
tionsleistung des Bodenmaterials bei gleichzeitig ausrei-
chender Infiltrationskapazität wird deshalb der anzustre-
bende Tonanteil in Tabelle 3.4 reduziert.
Daraus ergibt sich als anzustrebende optimale Bodenart ein 
«lehmreicher Sand»7  mit einem Tongehalt von 10 –15%. Je 
nach örtlich vorhandenem Ausgangsmaterial kann aus
nahmsweise auch ein «sandiger Lehm» mit einem Tonge-
halt von 15–20%, oder (unter der Voraussetzung eines Hu-
musgehalts von mindestens 2%) ein «lehmiger Sand» mit 
einem Tongehalt von 5–10% zum Einsatz kommen. Als wei-
tere Verfeinerung ist eine zurückhaltende Beimischung von 
Feinskelett (mineralische Anteile mit d von 2 – 50 mm) mög-
lich.

6	 So z.B. die Untersuchungen im Versickerungsbereich einer stark befahrenen Hauptstrasse in Burgdorf 2003–2005.
7	 Gemäss Nomenklatur der SN 640 581a «Erdbau, Boden» resp. BUWAL-Leitfaden Nr. 10 «Bodenschutz beim Bauen».
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Damit ergibt sich folgende, im Bezug auf die Grundanforderung 1 revidierte Tabelle 3.4:

	...Oberboden und im ...	 ...Unterboden...	 ... ist der ...
	[A-Horizont]	 [B-Horizont]	

	 Mächtigkeit		  pH		  Humusgehalt Ho		  Mächtigkeit	 Bodenaufbau
	 [cm]		  (CaCl2-Methode)		  [%]		  [cm]

	 ≥ 30	 und	 ≥ 6.5	 und	 ≥ 4	 und	 ≥ 50	 optimal

	 ≥ 20	 und	 ≥ 5.5	 und	 ≥ 2	 und	 ≥ 30	 mittel

	 ≥ 10	 und	 ≥ 5.5	 und	 ≥ 2	 und	 ≥ 20	 minimal

	bei Nichteinhalten des ‹minimal›-Wertes für einen oder mehrere Parameter gilt der Bodenaufbau als…	 ungenügend

	...oder einschichtig, ohne Unterboden (nur zulässig im Liegenschaftsbereich)

	 ≥ 30	 und	 ≥ 5.5	 und	 ≥ 4	  	 –	 minimal

Tabelle 3.4
Anforderungen an den Aufbau von natürlichem Bodenmaterial zur Versickerung von Regenwasser
auf der Basis einiger wichtiger Boden-Parameter 

	Grundanforderung 1: Tongehalt T [%] im Ober- und Unterboden:   (5) 10<T<15 (20)

	Grundanforderung 2: Humusgehalt Hu [%] im Unterboden:   (H = orgC x 1.72; siehe Seite 105 Richtlinie)

	Bei Erfüllung der folgenden Parameter (kumulativ) im ...

Hinweise zur Pflanzendecke in Versickerungsanlagen
Für Versickerungsanlagen ist eine geschlossene Pflanzen
decke anzustreben, die den Oberboden gut durchwurzelt 
und den Erhalt der Porenstruktur sicherstellt, ohne aber tie-
fere Bodenschichten zu erschliessen. Tiefwurzelnde Pflan-
zen dagegen sind ungeeignet, da sie präferentielle Fliesswege 
und Bypass-Effekte begünstigen, was zu einem reduzierten 
Schutz des Grundwassers gegen den Eintrag von Schadstof-
fen führen kann. Nicht geeignet sind damit auch Sträucher 
und Bäume.
Somit ist als optimale Lösung eine Dauergrünlanddecke ex-
tensiver Art anzustreben, die möglichst wenig Schnitte pro 
Jahr erfordert, um die Pflegekosten tief zu halten.
Basierend auf den bisherigen Erfahrungen und mit Bezug 
auf die Fachschrift «Standardmischungen für den Futter-
bau» (2005–2008), agroscope FAL Reckenholz resp. AGFF, 

steht die Standardmischung für wenig intensive Nutzung 
«SM 450 Humida» im Vordergrund. Diese kommt mit zwei 
Schnitten pro Jahr aus und erträgt auch gelegentliche Nässe. 
Auf meist trockenen Standorten steht die Mischung «SM 
450 Salvia» im Vordergrund. Es empfiehlt sich jedoch, je 
nach Standorteigenschaften, Meereshöhe und Klimasituati-
on mit einem Berater der einschlägigen Samenproduzenten 
Verbindung aufzunehmen, um die beste Wahl treffen zu 
können.
Das Schnittmaterial von Versickerungsflächen, auf denen 
Regenwasser von befestigten Flächen konzentriert versi-
ckert wird, darf nicht als Futter (weder als Gras noch als Heu) 
verwendet werden. Es sollte auch nicht liegen gelassen wer-
den (kein Mulchen), um eine Verfilzung der Pflanzendecke 
zu vermeiden. Die korrekte Entsorgung ist das Verbrennen 
in einer KVA.

Nicht geeignete Bepflanzung: 
Sträucher, Bäume, tiefwurzelnde Pflanzen

Geeignete, empfohlene Bepflanzung: 
Extensive Dauergrünlanddecke

Update 2008
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Anhang
Inhalt des «Update 2004»

1	 Einleitbedingungen von grossen
	 Mengen von Strassenabwasser in kleine 

Fliessgewässer 

Problematik
Von Anwenderseite wird auf die Schwierigkeiten hingewie-
sen, welche sich aus Tabelle 3.8 ergeben, wenn grössere 
Mengen von Strassenabwasser in kleine Vorfluter eingelei-
tet werden müssen. Die Vorschrift der Retention bei Einleit-
verhältnissen VG<0.1, zusammen mit der Empfehlung, die 
Retention auf ein Einleitverhältnis von VG>1 zu bemessen, 
wird als unverhältnismässig beurteilt.

Erwägungen
Die Empfehlungen der Richtlinie sind aus wissenschaftlicher 
Sicht grundsätzlich richtig. Neben hydraulischen sind auch 
die schmutzfrachtbezogenen Schockbelastungen bei klei-
nen Fliessgewässern problematisch. Die Richtlinie bietet je-
doch nur ein stark vereinfachtes Instrumentarium der Zuläs-
sigkeitsprüfung. Es dient u.a. dazu, die problematischen 
Fälle identifizieren zu können, für welche vertiefte Abklä-
rungen erforderlich sind. 
Die Einleitung von Regenwasser aus grösseren Einzugsge-
bieten (ganze Stadtteile oder Quartiere) muss zwingend im 
Rahmen eines GEP-ähnlichen Vorgehens geprüft werden. 
Es ist Sache des Projektverfassers und der zuständigen kan-
tonalen Behörde, die im Einzelfall erforderlichen und ver-
hältnismässigen Massnahmen festzulegen. Diese können 
durchaus auch von den Empfehlungen der Richtlinie abwei-
chen, sofern sie im Rahmen einer umfassenden Gesamtbe-
trachtung ermittelt wurden.

2	 Zulässigkeit von Rasengittersteinen im 
Bereich Au 

Problematik
Rasengittersteine und Schotterrasen weisen gemäss Tabelle 
3.4 einen minimalen Bodenaufbau auf. Dies führt bei grob-
körnigem oder geklüftetem Untergrund gemäss Tabelle 3.5 
zu einer hohen Vulnerabilität des Grundwassers. 

Wie von Seiten einer kantonalen Fachstelle zu Recht festge-
stellt wird, ist bei hoher Vulnerabilität gemäss Tabelle 3.6 
eine Regenwasserversickerung von Platzflächen im Liegen-
schaftsbereich – im Gewässerschutzbereich Au – nur zuläs-
sig mit Behandlungsmassnahmen. Eine Behandlung, z.B. 
mitttels eines Retentionsfilterbeckens, ist in aller Regel je-
doch eine unverhältnismässige Massnahme für die Entsor-
gung von gering belastetem Regenwasser von Platzflächen 
im Liegenschaftsbereich. Daraus ergibt sich in flächenmäs-
sig bedeutenden Siedlungsgebieten der Schweiz faktisch 
ein Verbot der Anwendung von Rasengittersteinen im Be-
reich Au.
Auf Stufe Bund zeigt sich mit der neuen Grundwasser-
schutzverordnung ebenfalls ein gewisser Anpassungsbe-
darf bezüglich Tabelle 3.6, insbesondere betreffend Zuläs-
sigkeit einer flächenförmigen Versickerung von gering 
belastetem Regenwasser im Zuströmbereich und Zone S3. 

Lösungsvorschlag
Die Kommission stellt fest, dass Rasengittersteine und 
Schotterrasen im Liegenschaftsbereich einen wichtigen Bei-
trag zur «Entsiegelung» der Oberflächen im Siedlungsge-
biet zu leisten vermögen. Gemäss GSchG Art. 4, Buchstabe e 
kann nur dann Abwasser anfallen, wenn Niederschlagswas-
ser auf einer befestigten Fläche abfliesst. Bei einer flächen-
förmigen Versickerung handelt es sich deshalb nicht um Ab-
wasser, das beseitigt werden muss, sondern um Nieder-
schlagswasser, das versickert.
Die Kommission ist der Auffassung, dass bei Flächen aus 
Schotterrasen und Rasengittersteinen eine flächenförmige 
Versickerung vorliegt. Dies gilt auch bei Parkplätzen mit (un-
durchlässig) befestigten Fahrstreifen, wenn der Anteil der 
befestigten Zufahrtsfläche nicht überwiegt. 
Die Tabelle 3.6 wird für diese Fälle mit einer zusätzlichen 
Fussnote ergänzt (für umrandete Felder in folgender Grafik). 
Im Tabellenkopf fehlte in der deutschsprachigen Version übri
gens noch das Fussnotenzeichen a.
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Versickerung zulässig

Versickerung nur zulässig mit Behandlungs-
massnahme (Kap. 4.7 und 4.8).

Versickerung nur zulässig mit Behandlungs-
massnahme mit künstl. Adsorber (Kap. 4.8).

Versickerung nicht zulässig

Bestimmungen, die eingehalten werden müssen

Eine Versickerungsfläche muss als Anlage oder als Anlageteil
deklariert und betrieben werden:
• �	 wenn die Richtwerte nach VBBo überschritten werden,
• �	 wenn die Akkumulationsraten von Schadstoffen bei der
	 Versickerung hoch sind (evtl. Nutzungsverbot  

des Pflanzenmaterials zu Nahrungs- oder Futterzwecken),
• �	 wenn das Flächenverhältnis Entwässerungs- zu
	 Versickerungsfläche > 5:1 ist.

Bei der Versickerung über das Bankett bei Verkehrsflächen
sind vorzusehen: 
• �	 Begrenzung der Versickerungsfläche auf den Belastungs-
	 streifen (vgl. Kapitel 3.4.2),
• �	 gegebenenfalls ein Nutzungsverbot des Pflanzenmaterials
	 zu Nahrungs- oder Futterzwecken.

Für Bahnanlagen und Flugplätze gilt die Wegleitung
des BUWAL «Gewässerschutz bei der Entwässerung
von Verkehrswegen».

Tabelle 3.6
Zulässigkeit der Versickerung

Gewässer
schutzbereich

Vulnerabilität 
des Grund
wassers

Art der zu entwässernden Fläche 

Dachflächen Platzflächen im Liegenschaftsbereich Verkehrsflächen

Dachflächen 
aus überwie-
gend inerten 
Materialien, 
mit üblichen 
Anteilen an
unbeschichteten 
Cu-, Zn-, Sn-, 
Cr-, Ni- oder 
Pb-haltigen 
Installationen

Dachflächen 
mit erhöhten 
Anteilen an
unbeschichteten 
Cu-, Zn-, Sn-, 
Cr-, Ni- oder 
Pb-haltigen 
Installationen 
oder -eindec-
kungen 
AMetall>50m2/
Anlage

Arbeits-
flächen,
Umschlag-
und 
Lagerplätze
mit erhöhtem 
Verschmut-
zungspotenzial

Geh-, Rad-,
Flurwege,
teilweise
Erschliessungs-
strassen

Öffentliche
Parkplätze, 
Erschliessungs-
und Sammel-
strassen,
teilweise
Verbindungs-
strassen

Haupt-
verkehrs- und 
Hochleistungs
strassen,
teilweise
Verbindungs
strassen

AU, ZU, S1-S3, üB
gemäss
Gewässer-
schutzkarte

Übrige Bereiche üB	 gering

		  mittel

		  hoch

		  sehr hoch

Bereich Au	 gering

		  mittel

		  hoch

		  sehr hoch

Zuströmbereich Zu	 gering/mittel

		  hoch/s. hoch

S3	 gering/mittel

		  hoch/s. hoch

Schutzareal/S2/S1	 nicht relevant

	Belastungsklasse des Regenwassers (gemäss Tabellen 3.1 und 3.2)

gemäss Tab. 3.5
abhängig von 
Bodenaufbau 
und Beschaf
fenheit des 
Untergrunds

	

Hauszufahrtena,
Vorplätzea, 
Terrassena, 
private PW-
Parkplätzea

Arbeitsflächen,
Umschlag-
und
Lagerplätze
ohne Umschlag
von wasser-
gefährdenden
Flüssigkeiten

Gründächer
ohne pestizid-
haltige
Materialien,
Dachflächen
aus inerten
Materialien,
Glasdächera,
Dachterrassena

gering

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

mittel*

+

+

+

•
+

+

+

•
+

•
+

–

–

hoch

•
•
•
–

•
•
–

–

•
–

–

–

–

gering

+

+

+

•
+

+

• b

•
+

• b
–  b

–

–

mittel

+

+

•
•
+

+

•
•
+

•
–

–

–

hoch

+

+

•
•
+

•
•
•
•
•
–

–

–

gering

+

+

+

•
+

+

• b

•
+

• b
–  b

–

–

mittel

+

+

•
•
+

+

•
•
+

•
–

–

–

hoch

+

+

•
•
+

•
•
•
•
•
–

–

–

+

•

•

*	 Bei AMetall > 20 m2 (pro Anlage) wird zum Schutz der 
Filterschicht oder des Bodens eine technische 
Behandlungsmassnahme mit künstlichem Adsorber 
empfohlen.

a	 wenn auf diesen Flächen Reinigungsarbeiten
	 stattfinden, gelten die Zulässigkeitskriterien der 

Belastungsklasse «hoch» (analog Arbeitsflächen, 
Umschlag- und Lagerplätze mit erhöhtem 		
Verschmutzungspotenzial).

b 	 Eine flächenförmige Versickerung am Ort des 
Anfalles über Rasengittersteine, Schotterrasen, nicht 
befestigte Wege, usw. ist ohne weitere Behand
lungsmassnahme zulässig, solange der Anteil der 
undurchlässig befestigten Flächen (z.B. Fahrstreifen 
bei Parkplätzen) nicht überwiegt.

–
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3	 Reinigung von Glasdächern,
	 Glasfassaden usw. 

Problematik
Gemäss Tabelle 3.1 a ist Regenwasser von Glasdächern, auf 
denen Reinigungsarbeiten stattfinden, der Belastungsklasse 
«hoch» zuzuordnen. Bei mittlerem bis optimalem Boden-
aufbau nach Tabelle 3.4 (ergibt über Lockergesteinen geringe 
oder mittlere Vulnerabilität des Grundwassers, Tabelle 3.5 
kann solches Regenwasser somit nach Tabelle 3.6 versickert 
werden. Anwender der Richtlinie machen nun geltend, dass 
bei der Reinigung von grossen Glasflächen, z.B. in Industrie
gebieten, tensidhaltige Abwässer anfallen, die in den Boden
schichten nicht zurückgehalten werden. Eine Versickerung 
von Regenwasser von solchen Flächen sei folglich generell 
unzulässig.

Erwägungen und Lösungsvorschlag
Tenside von Reinigungsabwässern werden bei Versickerung 
über den Boden in der Tat nicht oder ungenügend zurück-
gehalten. Allerdings fällt bei der grossflächigen Reinigung 
von Glasdächern und -fassaden kein Regenwasser, sondern 
verschmutztes Abwasser an. Dieses darf nicht versickert 
werden, sondern ist zu behandeln (GSchG Art. 7). Die Richt-
linie «Regenwasserentsorgung» behandelt diesen Fall nicht, 
weist jedoch möglicherweise auch nicht mit genügender 
Klarheit darauf hin. Tabelle 3.1 a wird daher mit einem ent-
sprechenden Hinweis ergänzt. Bei einer späteren Gesamt
revision der Richtlinie soll in Form eines zusätzlichen Ab-
schnitts auf diese Problematik hingewiesen werden.

Gründächer ohne
pestizidhaltige
Materialien 1

Dachflächen aus inerten 
Materialien ohne 
Installationen aus unbe-
schichteten Metallen, 
Glasdächer 2, Terrassen 2

Dachflächen aus über-
wiegend inerten 
Materialien mit üblichen 
Anteilen an unbeschich-
teten Metallinstallatio-
nen3, z.B. aus Kupfer (Cu), 
Zink (Zn), Zinn (Sn) oder 
Blei (Pb).

Dächer mit erhöhten 
Anteilen an unbeschichte-
ten Metallinstallationen 
oder -eindeckungen3, 
z.B. aus Kupfer (Cu), 
Zink (Zn), Zinn (Sn) oder 
Blei (Pb).

gering

gering

mittel

hoch

«übliche» Anteile an 
unbeschichteten 
Metallinstallationen 
bewegen sich zwischen 
5% und 10% der 
gesamten Kontakt-
fläche des Regens auf 
Dächern3.

Bei grossflächigen 
Metallfassaden ist auch 
die Belastung des von 
den Fassaden abflies-
senden Regenwassers 
zu beachten3.

Gute Dämpfung des Abflussvorgangs und effizienter Schadstoff
rückhalt. Die Verwendung von Metallblechen zur Regen
wasserableitung führt zu einer relativ schnellen Akkumulation von 
Schwermetallen in den Versickerungshorizonten.

Ähnlicher Verschmutzungsgrad des Abflusses wie der Regen selbst. 
Bei Versickerung in Anlagen (Verhältnis Abflussfläche zu Versicke
rungsfläche AE/AV > 5:1) ist, trotz geringer Belastungsklasse, mit einer 
langsamen Anreicherung von Schadstoffen zu rechnen. Die Einleitung 
in Oberflächengewässer ist in der Regel unproblematisch.

Bei Versickerung in Anlagen (Verhältnis Abflussfläche zu 
Versickerungsfläche  AE/AV > 5:1) ist mit einer schnellen Anreicherung 
von Schadstoffen zu rechnen. Bei Versickerungsanlagen ist die 
Summe der unbeschichteten metallischen Kontaktflächen massge-
bend für weitergehende Behandlungsmassnahmen (z.B. künstliche 
Adsorber). Bei Einleitungen in Oberflächengewässer ist bei 
ungünstigen Einleitverhältnissen im Gewässerschutzbereich AO

in der Regel eine vorgeschaltete Behandlung erforderlich. 
Zum Schutz der Bodenschicht in Behandlungs- und Versickerungs
anlagen wird der Einbau von Schwermetall-Adsorbern empfohlen, 
falls die an der Anlage angeschlossene Metallfläche 
20 m2 < AMetall < 50 m2  beträgt.

Die Entwässerung grösserer solcher Flächen erfordert zum Schutz 
von Boden und Gewässer spezielle Massnahmen. Als Schwellenwerte 
für die Klassierung in die Belastungsklasse «hoch» gelten:
a) bei Versickerungsanlagen:  AMetall > 50 m2, 
b) bei Einleitungen:  AMetall > 500 m2 
In diesen Fällen sind vorgeschaltete technische Behandlungsmass
nahmen (Einbau von Adsorbern) obligatorisch.

Tabelle 3.1
Beurteilung der Belastung des Regenwasserabflusses von verschiedenen Oberflächen
a) Dachflächen

1 �	 Regenwasserabflüsse von Dachflächen aus pestizidhaltigen Materialien oder mit pestizidhaltigen Isolationsanstrichen/Folien sind 
verschmutzt und müssen in die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden.

2 	� Wenn auf diesen Flächen Reinigungsarbeiten stattfinden, sind die Regenwasserabflüsse der Belastungsklasse «hoch» zuzuordnen.
3 �	 Zur Umweltbelastung durch Metallabschwemmungen von Metallinstallationen im Dach- und Fassadenbereich s. KBOB-Empfehlung 2001/1 

«Metalle für Dächer und Fassaden» [63].

	Herkunftsfläche	 Hinweise zur Belastung des Abflusses und der Entsorgung	 Belastungsklasse	 Bemerkungen

Reinigungswasser ist
verschmutztes Abwasser 
und muss behandelt 
werden. Es muss separat 
gefasst werden. Die Ver-
sickerung ist verboten.
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